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3 Risikoanalyse der Zielerreichung 2027 

3.1 Methodik der Risikoabschätzung 

Eine Aufgabe im Rahmen der Bestandsaufnahme nach Artikel 5 EG-WRRL ist die Einschätzung 
der Zielerreichung (ĂZielerreichungsprognoseñ), d. h. die Feststellung, ob ein Wasserkörper das 
Bewirtschaftungsziel des guten Zustands (oder des guten Potenzials für erheblich veränderte 
Oberflächenwasserkörper) zum Ende des folgenden und derzeit letzten Bewirtschaftungszyklus 
erreicht haben wird. Der Zielerreichungsprognose liegt eine Risikoanalyse zugrunde, die neben 
dem derzeitigen Zustand des Wasserkörpers alle derzeitigen und bekannten künftigen Belas-
tungsfaktoren (Drivers und Pressures) sowie die bis Ende des derzeitigen Bewirtschaftungszyk-
lus 2021 laufenden Maßnahmen berücksichtigt. Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen 
der EG-WRRL sind für Oberflächenwasserkörper in § 3 und Anlage 2 der OGewV (Oberflächen-
gewässerverordnung 2011), für Grundwasserkörper in § 2 der GrwV (Grundwasserverordnung 
2010, zuletzt geändert 2017) umgesetzt.  

3.1.1 Methodik zur Überprüfung der Zielerreichung für Oberflächengewässer 

Die Methodik der Risikoeinschätzung 2021 für Oberflächengewässer (OFG) wurde bundesein-
heitlich in der ĂHandlungsempfehlung zur ¦berpr¿fung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme 
nach Wasserrahmenrichtlinie bis Ende 2019ñ (LAWA 2018) festgelegt. Der Ablauf der Zielerrei-
chungsprognose 2027 ist in Abbildung 3-1 dargestellt. 

Ausgehend von den in der dritten Bestandsaufnahme erhobenen Überwachungsergebnissen 
zum chemischen Zustand und ökologischen Zustand bzw. ökologischen Potenzial des Oberflä-
chenwasserkörpers wird unter Berücksichtigung der derzeitigen oder zukünftigen Belastungssi-
tuation (Signifikante Belastungen s. Kapitel 2) wie auch laufender Maßnahmen bis zum Abschluss 
des zweiten Bewirtschaftungszyklus 2021 f¿r jeden Wasserkºrper abgeschªtzt, ob er Ăwahr-
scheinlichñ (ohne Risiko) oder doch Ăunwahrscheinlichñ bei vorhandenem Risiko das Ziel des gu-
ten Zustands erreichen wird oder ob die bekannten Fakten keine klare Abschätzung zulassen 
(Zielerreichung Ăunklarñ).  

Abbildung 3-2 zeigt, wie bei der Beurteilung des Risikos vorzugehen ist. Wird ein Wasserkörper 
mit ĂmªÇigñ, Ăunbefriedigendñ oder Ăschlechtñ bewertet, so ist das Erreichen des Bewirtschaf-
tungsziels zunächst in Frage gestellt. In diesem Fall ist dann einzuschätzen, ob berechtigte Er-
wartungen bestehen, dass trotz eines derzeit noch bestehenden Handlungsbedarfs 2027 ein 
guter Zustand erreicht wird. Da diese Prognose aber deutlich mit Unsicherheiten behaftet ist, wird 
- bei derzeit bestehendem Handlungsbedarf - die Einstufung ĂZielerreichung wahrscheinlichñ nur 
für solche Fälle aufgeführt, für die sehr bedeutsame Änderungen erwartet werden (z. B. alle im 
Maßnahmenprogramm enthaltenen Maßnahmen befinden sich im Genehmigungs- bzw. Zulas-
sungsverfahren, in Umsetzung oder sind bereits abgeschlossen). Zudem muss mit hinreichender 
Sicherheit erwartet werden können, dass sich bis 2027 ein guter Zustand einstellen wird; so sollte 
z. B. das Wiederbesiedlungspotenzial berücksichtigt werden. Andererseits können bereits heute 
absehbare Verschlechterungen der Gewªsserverhªltnisse bei einem mit Zustand Ăgutñ bewerte-
ten Wasserkºrper zu einer Bewertung Zielerreichung Ăunklarñ oder sogar Ăunwahrscheinlichñ f¿h-
ren, wenn nicht entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Eine ausführliche 
Beschreibung ist der oben genannten Handlungsempfehlung der LAWA zu entnehmen. 
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Abbildung 3-1: Arbeitsschritte zur Überprüfung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme 
(Quelle: Kriterien zur Ermittlung signifikanter anthropogener Belastungen in 
OFG, LAWA 2018, S. 10) 
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Abbildung 3-2: Schema der Risikoanalyse für Oberflächengewässer (Quelle: Kriterien zur Er-
mittlung signifikanter anthropogener Belastungen in OFG, LAWA 2018, S. 11) 
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3.1.2 Methodik zur Überprüfung der Zielerreichung für das Grundwasser 

Nach § 2 Absatz 2 GrwV ist für alle Grundwasserkörper eine grundlegende Beschreibung durch-
zuführen. Dabei ist auch anzugeben, welchen Nutzungen die Grundwasserkörper unterliegen und 
wie hoch das Risiko ist, dass durch diese Nutzungen die für die Grundwasserkörper nach § 47 
WHG (Wasserhaushaltsgesetz 2009) festgelegten Bewirtschaftungsziele nicht erreicht werden. 
Diese Datenerhebungen mussten erstmals bis Ende 2004 abgeschlossen werden und sind bis 
zum 22. Dezember 2013 und danach alle sechs Jahre zu überprüfen und zu aktualisieren. 

Diese Daten werden zur Risikobeurteilung herangezogen und es wird die Aussage getroffen, ob 
für einen Grundwasserkörper die Gefahr besteht, die Ziele der EG-WRRL am Ende der dritten 
Bewirtschaftungsplanperiode 2027 zu verfehlen.  

Im Gegensatz zur Zustandsbeurteilung blickt die Risikobeurteilung bis zum Ende des nächsten 
Bewirtschaftungszyklus voraus (aktuell bis 2027). Dabei sind auch die Auswirkungen aktueller 
Nutzungsänderungen auf die Grundwasserkörper am Ende des jeweiligen Zyklus zu prognosti-
zieren und die Wirkung der bislang durchgeführten Maßnahmen ist abzuschätzen.  

Da Maßnahmen und Landnutzungsänderungen im Grundwasser ggf. erst mit einer deutlichen 
zeitlichen Verzögerung wirksam werden (vgl. Fließ- und Verweilzeiten des Grundwassers im obe-
ren Aquifer, Abbildung 5-7), ist die Durchführung der Prognose unter Berücksichtigung aller ak-
tuell bzw. in jüngster Vergangenheit auf das Grundwasser einwirkenden Einflussfaktoren und 
unter Einbeziehung aktueller Nutzungsänderungen in Form einer Ăvorausschauenden Risikoana-
lyseñ f¿r die Bewirtschaftung des Grundwassers von besonderer Bedeutung.  

Das Ergebnis der Risikoeinstufung ist insbesondere für das weitere Monitoring (vgl. Kapitel 4.1.2) 
relevant. So muss gemäß der Grundwasserverordnung in allen Grundwasserkörpern, die im Rah-
men der Bestandsaufnahme als Ăgefªhrdetñ eingestuft wurden, ein operatives Monitoring zur Ver-
besserung der Datenlage und zur Früherkennung möglicher Verschlechterungen durchgeführt 
werden. Damit die Umweltziele in diesen als Ăgefªhrdetñ eingestuften Grundwasserkºrpern nicht 
verfehlt werden, sind darüber hinaus - je nach Art und Ausmaß des Risikos - vorsorgliche Maß-
nahmen erforderlich und es muss zusätzlichen zukünftigen Belastungen bereits im Vorfeld vo-
rausschauend entgegengewirkt werden. 

Die Risikoanalyse Grundwasser gliedert sich in mehrere Prüfschritte, die im Leitfaden zur Durch-
führung der Bestandsaufnahme Grundwasser (LANUV 2018) ausführlich beschrieben werden 
(https://url.nrw/4m7). Die Bestandsaufnahme Grundwasser wird unterteilt in eine grundlegende 
und eine weitergehende Beschreibung (s. Abbildung 3-3). Eine weitergehende Beschreibung wird 
jeweils dann erforderlich, wenn in der grundlegenden Beschreibung anhand festgelegter Prüfkri-
terien entweder ein Risiko festgestellt wird oder bereits eine Zielverfehlung (s. Monitoring und 
Zustandsbewertung) vorhanden ist, oder wenn die in der grundlegenden Beschreibung erarbei-
teten Daten als zu unsicher für eine Beurteilung eingeschätzt werden. 

https://url.nrw/4m7
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Abbildung 3-3: Schema der Risikobeurteilung für Grundwasser nach LAWA  
(Quelle: LANUV 2018, S. 7)  
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3.2 NRW im Überblick 

3.2.1 Zielerreichungsprognose für Oberflächengewässer 

3.2.1.1 Fließgewässer 

In den vier Flussgebietseinheitsanteilen, die zu Nordrhein-Westfalen gehören, wurde während 
der Bestandsaufnahme 2019 die Zielerreichung - wie in 2013 - für insgesamt 1.727 Fließgewäs-
serwasserkörper bzgl. des guten ökologischen Zustands bzw. des guten ökologische Potenzials 
und des guten chemischen Zustands prognostiziert.  

Entsprechend der in Kapitel 3.1 beschriebenen Methode wurde Folgendes bei der Beurteilung 
berücksichtigt:  

¶ die Zustandsbewertung (Ergebnisse des vierten Monitoringzyklus 2015-2018), 

¶ die derzeitigen signifikanten Belastungen (s. Kapitel 2), 

¶ bekannte zukünftige Belastungen, 

¶ bis 2021 bereits ergriffene Maßnahmen, die innerhalb des nächsten Bewirtschaftungszeit-
raums bis 2027 mit großer Wahrscheinlichkeit zur Verbesserung des Zustands führen 
werden. 

Die Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen sowie für die nordrhein-westfälischen Anteile an den 
Flussgebietseinheiten Rhein, Weser, Ems und Maas sind in Abbildung 3-4 und in der Tabelle 3-1 
zu sehen.  

Betrachtet man alle OFWK, dann ist festzustellen, dass sich 190 (ca. 11 %) aller 1.727 Wasser-
körper 2027 voraussichtlich im guten ökologischen Zustand (GÖZ) oder guten ökologischen Po-
tenzial (GÖP) befinden werden. Dies sind insbesondere Wasserkörper im Mittelgebirge, in der 
Eifel oder im Sauerland. Für ca. 70 % der Wasserkörper (Anzahl 1.207, davon 444 natürliche 
Wasserkörper) ist es unwahrscheinlich, dass sie den guten ökologischen Zustand oder das gute 
ökologische Potenzial 2027 erreichen werden. Mit ca. 60 % sind erheblich veränderte Wasser-
körper vertreten; dies entspricht etwa dem Anteil der gesamten HMWB-Wasserkörper in NRW. 
Für einen kleineren Teil der Fließgewässerwasserkörper (Anzahl 330, knapp 20 %) in Nordrhein-
Westfalen ist die Zielerreichung unklar. Betrachtet man die Auswertung nach Wasserkörperlän-
gen, so verschieben sich die Anteile leicht, wie in der folgenden Tabelle 3-1 ersichtlich ist.  
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Abbildung 3-4: Prognose der Zielerreichung 2027 für den ökologischen Zustand der natürli-
chen Wasserkörper bzw. das ökologische Potenzial für erheblich veränderte 
und künstliche Wasserkörper der berichtspflichtigen Fließgewässer in allen 
nordrhein-westfälischen Flussgebietseinheiten 




